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1 Aufgabe und Evaluationsdesign 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat 2019 die Prognos AG und 

das FIW München mit der Evaluation der Programme Energieeffizient Bauen und Sanieren im Be-

reich der Wohngebäude (EBS WG) für die Förderjahrgänge 2018 bis 2021 (1. Halbjahr) beauf-

tragt. Die Evaluation ist Bestandteil der Erfolgskontrolle durch das BMWK. Sie untergliedert sich 

nach §7 BHO in die Zielerreichungskontrolle, die Wirkungskontrolle und die Wirtschaftlichkeits-

kontrolle. Zusätzlich soll die Evaluation Leitfragen des BMWK beantworten und auf Basis der Eva-

luationsergebnisse Handlungsempfehlungen entwickeln.  

Die Evaluation nimmt die Vorgaben des Methodikleitfaden für Evaluationen von Energieeffizienz-

maßnahmen des BMWK auf. Sie beruht auf der Auswertung der Förderdaten zu EBS WG im För-

derjahrgang 2020, die von der KfW im Januar 2021 bereitgestellt wurden. Zusätzlich wurden bei 

einer Stichprobe von rund 6.000 Zuwendungsempfangenden mit einer Online-Befragung weitere 

Daten und Informationen erhoben. Die Einsparwirkungen wurden mit dem Gebäudemodell 

Deutschland des FIW, die volkswirtschaftlichen Wirkungen mit dem Input-Output-Modell der Prog-

nos AG bestimmt.  

 

2 Die EBS WG-Programme im Förderjahrgang 2020 

Die Förderung mit EBS WG besteht im Förderjahrgang 2020 aus den Teilprogrammen 

■ Energieeffizient Bauen (KfW 153) zum Gebäudeneubau nach Effizienzhausstandards als 

Kreditförderung,  

■ Energieeffizient Sanieren – Kredit zur Komplettsanierung von Bestandsgebäuden nach Effi-

zienzhausstandards (KfW 151) bzw. zur Sanierung mit Einzelmaßnahmen (KfW 152) als Kre-

ditförderung,  

■ Energieeffizient Sanieren – Investitionszuschuss (KfW 430) zur Komplettsanierung von Be-

standsgebäuden nach Effizienzhausstandards bzw. zur Sanierung mit Einzelmaßnahmen als 

Zuschussförderung, 

■ Energieeffizient Bauen und Sanieren – Zuschuss Baubegleitung (KfW 431) zur energeti-

sche Fachplanung und Baubegleitung bei Wohngebäuden durch einen unabhängigen Ener-

gieeffizienz-Experten bzw. eine Expertin. Die Förderung ist mit allen oben genannten Program-

men kombinierbar und kann auch nur (zwingende Voraussetzung) in Kombination mit einem 

dieser Programme in Anspruch genommen werden. 

Die Förderung kann von sämtlichen Trägern von Investitionsmaßnahmen (z. B. Privatpersonen, 

WEG, Unternehmen, Kommunen und sonstigen Akteuren der Wohnwirtschaft) beantragt werden. 

Eine Ausnahme bildet das Zuschussprogramm KfW 430, das nur privaten Gebäudeeigentümer/ 

-eigentümerinnen offensteht. Die Kreditförderung umfasst eine Kreditverbilligung und einen Til-

gungszuschuss.  
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Die Förderbedingungen und -gegenstände wurden mit den Beschlüssen des Klimakabinetts 2019 

gegenüber den Förderjahrgängen 2018 und 2019 modifiziert. Wesentlich sind zum einen die Er-

höhung der Förderintensität in allen Teilprogrammen, zum anderen der weitgehende Ausschluss 

von Heizungsmaßnahmen aus dem Katalog der förderfähigen Maßnahmen.1 Die förderfähige Ein-

zelmaßnahmen setzen sich jedoch weiterhin aus den drei Hauptkategorien Heizungsmaßnah-

men2, Lüftungsmaßnahmen3 und Maßnahmen an der Gebäudehülle zusammen.  

Die Förderung mit EBS WG soll einen Beitrag zur Erreichung der Sektorziele für das Jahr 2030 im 

Klimaschutzplan sowie zur Erreichung eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestands im Jahr 

2050 leisten. Sie soll Neubau- und Sanierungsmaßnahmen bei den Zielgruppen anstoßen und 

damit als Wirkungen Beiträge zu energie- und klimapolitischen Zielen (Energie-/CO2-Einsparun-

gen), zu gesellschaftspolitischen Zielen (Reduktion von Investitions-/Heizkosten) sowie zu wirt-

schaftspolitischen Zielen (Unterstützung des Mittelstandes) leisten.  

 

3 Förderbilanz von EBS WG im Förderjahrgang 2020 

Insgesamt finden die EBS WG-Programmen und ihre Systematik eine breite Akzeptanz am Markt. 

Mit ihnen wurden im Förderjahr 2020 insgesamt rund 310.000 Maßnahmen in 540.000 

Wohneinheiten mit einem Zusagevolumen von etwa 26,2 Milliarden Euro gefördert.4 Von den Zu-

wendungsempfangenden wurden dabei knapp 57 Milliarden Euro an Investitionen aufgebracht. 

Aus Bundesmitteln wurden zur Förderung 5,9 Milliarden Euro aufgewendet.  

Tabelle 1: Förderbilanz EBS WG im Förderjahr 2020 

 Förderfälle Wohneinheiten Zusagevolumen Investitionsvolumen 

Programm Anzahl Anzahl Summe [Mio. Euro] Summe [Mio. Euro] 

KfW 153 Neubau 92.351 199.813 20.999 46.294 

KfW 151 Sanierung 11.130 40.402 2.972 4.341 

KfW 152 Sanierung 11.176 44.889 934 1.104 

KfW 430 Sanierung 103.764 163.571 952 4.616 

KfW 431 Baubegleitung 91.096 91.781 313 626 

Gesamt 309.517 540.456 26.170 56.981 

Prognos und FIW 2022 © Prognos AG/FIW 2022 

Dabei entfallen etwa die Hälfte der Förderfälle auf Sanierungen mit Einzelmaßnahmen (KfW 430, 

152), etwa ein Zehntel auf Komplettsanierungen (KfW 151) und rund 40 Prozent auf Neubauten 

 
1 Wegfall der Förderfähigkeit von Biomasseanlagen, Gas-Brennwertkessel, Holzvergaseranlage, Öl-Brennwertkessel, Solarthermische 

Anlage, Wärmepumpe und Heizungspaket APEE. Bei Lüftungsmaßnahmen Wegfall der Förderfähigkeit des Lüftungspakets APEE.  
2 Fern-/Nahwärmeversorgung, Optimierung des Heizungssystems. 
3 Abluft- und Lüftungsanlagen.  
4 Das Zusagevolumen setzt sich zusammen aus dem Kreditvolumen der Kreditprogramme und dem Zuschussvolumen der Zuschuss-

programme.  
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(KfW 153). Bezogen auf Zusage- und Investitionsvolumen kommt den Neubauten eine dominante 

Rolle zu – sie vereinen über 80 Prozent des Zusage- bzw. Investitionsvolumens auf sich. Für die 

Neubauten werden rund 60 Prozent der Bundesmittel aufgebracht.  

Der Großteil der Antragstellenden sind private Gebäudeeigentümer/-eigentümerinnen (98 Pro-

zent). Ihr Anteil liegt jedoch bei Wohneinheiten (79 Prozent) sowie Zusage- (65 Prozent) und In-

vestitionsvolumina (71 Prozent) deutlich niedriger. Hier macht sich bemerkbar, dass gewerbliche 

Zuwendungsempfangenden (Wohnungsunternehmen, inkl. Kommunen/kommunale Unterneh-

men) in der Regel größere Gebäude mit mehr Wohneinheiten sanieren bzw. neu bauen. Bei den 

privaten Gebäudeeigentümer/-eigentümerinnen dominieren Ein- und Zweifamilienhäuser (rund 

57 Prozent). Rund ein Drittel der geförderten Wohneinheiten privater Gebäudeeigentümer/-eigen-

tümerinnen sind bzw. werden zukünftig vermietet.   

Aufgrund der geänderten Förderrandbedingungen konzentrieren sich die Einzelmaßnahmen im 

betrachteten Förderjahr 2020 auf energetische Verbesserungen an der Gebäudehülle. Bei Kom-

plettsanierungen werden sämtliche Effizienzhausstufen gleichmäßig abgerufen. Im Neubau liegt 

der deutliche Schwerpunkt auf dem Effizienzhaus 55 Standard (EH 55). 

Die regionalen Schwerpunkte der Förderung finden sich in den bevölkerungsreichen und in der 

Regel wirtschaftlich starken Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Hier sind die meis-

ten Förderfälle/Wohneinheiten bzw. das höchste Zusage- und Investitionsvolumen lokalisiert. In 

den ostdeutschen Bundesländern wird die Förderung hingegen nur in geringerem Umfang nach-

gefragt.  
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4 Zielerreichung von EBS WG im Förderjahrgang 2020 

Mit den geförderten Maßnahmen des Jahrgangs 2020 werden pro Jahr rund 2,1 TWh Endenergie 

bzw. 2,2 TWh Primärenergie eingespart. Dies führt zur jährlichen Reduktion der THG-Emissionen 

um etwa 598.000 Tonnen CO2-Äquivalente. Der größte Teil der Einsparungen entfällt auf private 

Gebäude, deren Sanierung mit KfW 430 gefördert wird. 

Abbildung 1: Jährliche Einsparungen durch EBS WG im Förderjahrgang 2020 

 

Prognos und FIW 2022 © Prognos AG/FIW 2022 

Mit den durch die Förderung angestoßenen Investitionen werden in Deutschland Bruttowert-

schöpfungseffekte von etwa 50 Milliarden Euro ausgelöst sowie – damit korrespondierend – etwa 

684.000 Vollzeit-Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen. Insbesondere bei kleinen und mitt-

leren Unternehmen treten diese Effekte auf. Der wesentliche Treiber für die Bruttowertschöpfung 

und Beschäftigungseffekte sind Neubau-Vorhaben.  

Damit werden die jährlichen Zielsetzungen hinsichtlich Endenergie-Einsparung (Zielwert 5,8 PJ) 

um 32 Prozent und die und die Beschäftigungseffekte um das Doppelte übertroffen (Zielwert 

380.000 VZÄ). Dagegen liegt die Reduktion der THG-Emissionen knapp über dem Zielwert von 

580.000 t CO2-Äq, bei der Primärenergie-Einsparung leicht unter dem Zielwert (8,1 PJ). Wesent-

lich für die unterschiedlichen Zielerreichungsgrade ist der Förderschwerpunkt Neubau. Dieser ver-

zeichnet zwar hohe Investitionen und Bruttowertschöpfungseffekte, trägt aber im Vergleich mit 

den Einzelmaßnahmen nur in geringem Maß zu den Einsparungen bei.  
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Abbildung 2: Zielerreichung von EBS WG im Förderjahrgang 2020 

 

Prognos und FIW 2022 © Prognos AG/FIW 2022 

Mit der Förderung werden alle angestrebten Zielgruppen in einem adäquaten Umfang erreicht. 

Einzig Kommunen/kommunale Unternehmen sind unterrepräsentiert.  

 

5 Wirkung von EBS WG im Förderjahrgang 2020 

Durch die Förderung von EBS WG werden im Jahrgang 2020 über die Energieeinsparungen, Re-

duktion der THG-Emissionen und Beschäftigungseffekte hinaus weitere Wirkungen erzielt:  

■ Die Sanierungs- und Neubaurate wird gesteigert 

■ die Energie-/Heizkosten werden insgesamt um 10,2 Milliarden Euro reduziert  

■ der Kenntnisstand über mögliche Effizienzmaßnahmen wird bei rund 60 Prozent der Zuwen-

dungsempfangenden gesteigert 

■ der Umfang der geplanten Maßnahmen (z. B. höheres Effizienzniveau, Anzahl der Maßnah-

men) wird durch die Förderung ausgeweitet 

■ Investitionshemmnisse – insbesondere ökonomische – werden durch die Förderung abge-

baut. 

Diese Wirkungen sowie die auftretenden Hebel- und Additionalitätseffekte (Hebelwirkung 9,6; 

rund 31 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen) weisen auf die Eignung der EBS WG-Förderung 

und Ursächlichkeit für den Wirkungseintritt sowie Zielerreichung hin. Zwar treten Mitnahmeef-

fekte auf, sie werden aber insbesondere durch Übertragungs- und Ausweitungseffekte in großem 

Umfang abgemildert. Insgesamt wird die Bruttowirkung nur um rund 15 Prozent gemindert. 
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Gerade bei Unternehmen liegt die Minderung höher, d. h. hier sind höhere Mitnahmeeffekte und 

insbesondere geringere Ausweitungseffekte feststellbar. Dies kann aus planmäßigen (Ersatz)In-

vestitionen sowie – in Anbetracht der Niedrigzinsphase – als Anlagestrategie erklärt werden.  

Unterstützend wirkt das Förderumfeld der EBS WG-Programme: hier sind Synergien angelegt, die 

oftmals in Kombination bzw. zur Ergänzung genutzt werden. Insbesondere sind die Vor-Ort-Bera-

tung sowie das Programm zur Heizungsoptimierung zu nennen.  

Die Corona Pandemie hatte nur bei rund einem Drittel der Befragten Auswirkungen auf die Um-

setzung der Maßnahmen. Hauptsächlich handelte es sich hierbei um Verzögerungen in Folge des 

Lockdowns bzw. aufgrund der geringeren Verfügbarkeit von Handwerkern und Baumaterialien. 

Bei einem kleinen Anteil konnte jedoch auch die Umsetzung ausgeweitet (höheres Effizienzni-

veau, mehr Maßnahmen) und/oder beschleunigt werden.  

Die Modifikationen der EBS WG-Programme aufgrund der Beschlüsse des Klimakabinetts 2019 

hatten hingegen nur bei rund einem Drittel eine Bedeutung für die Maßnahmenumsetzung. Bei 

einem knappen Zehntel wurde durch diese Modifikationen der Neubau/die Sanierung erst attrak-

tiv bzw. haben die Modifikationen zu einer Ausweitung (höheres Effizienzniveau, mehr Maßnah-

men) geführt.  
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6 Wirtschaftlichkeit von EBS WG im Förderjahrgang 2020 

Durchschnittlich müssen für die jährliche Reduktion der CO2-Emissionen um eine Tonne 

9.368 Euro, für die jährliche Einsparung einer MWh End- bzw. Primärenergie 2.641 bzw. 2.522 

Euro an Fördermittel eingesetzt werden. Über die Nutzungsdauer der geförderten Maßnahmen 

betrachtet, beträgt der Aufwand 424 Euro/t CO2-Äq bzw. 120 Euro/MWhEEV sowie 114 

Euro/MWhPEV. Insbesondere die Neubauten zeichnen sich durch eine vergleichsweise geringe För-

dereffizienz aus, Sanierungen sind aus Sicht des Zuwendungsgebers hingegen wesentlich kosten-

günstiger. Im Vergleich mit den Förderjahrgängen 2018/2019 verschlechtert sich die Wirtschaft-

lichkeit erheblich. Dies liegt zuvorderst an der ab 2020 erhöhten Förderintensität, aber auch an 

der Verschiebung des Umsetzungsschwerpunktes hin zu Neubauten.  

Abbildung 3: Fördereffizienzen von EBS WG im Förderjahrgang 2020 

 

Prognos und FIW 2022 © Prognos AG/FIW 2022 

Wird die Beschäftigungseffizienz betrachtet, zeichnen sich Neubauten durch eine höhere För-

dereffizienz aus. Insgesamt müssen zur Sicherung bzw. Schaffung eines Vollzeitarbeitsplatzes 

etwa 8.600 Euro aufgebracht werden. Dies deutet auf einen klassischen Zielkonflikt hin: Neubau-

ten aktivieren mehr Investitionen und damit Beschäftigungseffekte pro Fördereuro. Sie führen al-

lerdings zu weniger Einsparungen pro Fördereuro als Sanierungsmaßnahmen, da die zusätzlich 

erzielbaren Einsparungen gegenüber den Anforderungen an Neubauten nach Energieeinsparver-

ordnung bzw. Gebäudeenergiegesetz (EnEV, GEG) vergleichsweise gering sind. Sollen mehr Be-

schäftigungseffekte erzielt werden, verschlechtert sich damit die energie- bzw. emissionsbezo-

gene Fördereffizienz und umgekehrt. 
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7 Bewertung von EBS WG im Förderjahrgang 2020 

Insgesamt sind die Förderprogramme EBS WG geeignet und ursächlich dafür, die mit ihnen ver-

folgten Zielsetzungen zu erreichen. Sie lösen die angestrebten Wirkungsfolgen aus und regen In-

vestitionen für Effizienzmaßnahmen im Gebäudebereich an. Dies erfolgt unter Einbeziehung der 

Beiträge zu den energie- und klimapolitischen Zielen der Bundesrepublik mit einem wirtschaftlich 

vertretbaren Aufwand. Deutlich zeigt sich eine strukturelle Verschiebung des Nachfrageschwer-

punkts hin zu Neubauten, die trotz der Zunahmen der Nachfrage zu geringeren Einsparungen im 

Vergleich mit den vorhergehenden Förderjahrgängen führt. Zudem schlagen sich die Änderungen 

am Programm (Fördergegenstände, Förderintensität) in einer sinkenden Wirtschaftlichkeit der 

Förderung nieder. Insbesondere bei Neubauten kommt es jedoch zu einem Zielkonflikt, wenn die 

Fördereffizienzen betrachtet werden, da Neubauten mehr Investitionen und Beschäftigungsef-

fekte pro Fördereuro aktivieren, jedoch zu weniger Energie- bzw. THG-Einsparungen pro För-

dereuro als Sanierungen führen.  

Aus diesen Gründen werden Optimierungspotenziale gesehen, die ggf. zukünftig im Rahmen der 

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) aufgegriffen werden könnten. Hierbei handelt es 

sich insbesondere bei den Komplettsanierungen/Neubauten darum, gezielt die Gebäude mit dem 

höchsten Einsparpotenzial zu fördern und zudem ggf. das Anforderungsniveau sowie die Effizienz-

haus-Standard-Stufen in der Förderung anzupassen. Ebenfalls könnte das Anforderungssystem 

insgesamt neuen Herausforderungen angepasst werden.  

Hinsichtlich der Einzelmaßnahmen ist die Erhöhung der Fördersätze bzw. deren Bindung an das 

Einsparpotenzial zu diskutieren, um insbesondere die Wirtschaftlichkeit als eines der wesentli-

chen (Sanierungs-)Hemmnisse abzubauen. Ebenso sind ggf. technische Anforderungen anzupas-

sen sowie systemische Sanierungsansätze/Maßnahmenkombinationen zu stärken.  
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